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Tagesordnungspunkt Nr.  5 
Erlass einer Satzung über einen verkaufsoffenen Sonntag am 06.10.2019 
 

 
 

Termin Gremium Status 

   
22.08.2019 Gemeinderat Ö 
   
   

 
 
Sachverhalt: 
Der Gewerbe- und Handelsverein Bad Schussenried e. V. hat die Genehmigung eines 
verkaufsoffenen Sonntags am 06.10.2019 beantragt. 
 
Aufgrund der § 8 Abs. 1 und 14, Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg 
(LadÖG) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg kann die 
Gemeinde eine Satzung beschließen, mit der die verkaufsoffenen Sonntage aus Anlass von örtlichen 
Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens drei Sonn- und 
Feiertagen zugelassen werden. Die zuständigen kirchlichen Stellen sind vorher anzuhören, soweit 
weite Bevölkerungsteile der jeweiligen Kirche angehören. Die Öffnungszeit darf fünf 
zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens bis um 18 Uhr enden und soll 
außerhalb des Hauptgottesdienstes liegen. 
 
Die katholische und evangelische Kirchengemeinde wurden um eine Stellungnahme gebeten. 
 
Der Gewerbe- und Handelsverein e. V. hat die Öffnungszeiten von 12 – 17 Uhr beantragt. Die 
Hauptgottesdienstzeiten liegen in der Stadt Bad Schussenried zwischen 9:00 und 11:30 Uhr. 
 
Zum Anlass der Veranstaltung „Oktoberfest“ soll am 06.10.2019 ein verkaufsoffener Sonntag 
stattfinden, sodass die Möglichkeit besteht eine Satzung nach beiliegendem Entwurf zu erlassen. 
 
 
  
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die in der Beilage befindliche Satzung über die Freigabe eines 
verkaufsoffenen Sonntags am 06.10.2019. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag des Gewerbe- und Handelsvereins 
Satzung zum verkaufsoffenen Sonntag 
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